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Bundesverband Dezentraler Ölmühlen e. V.

Hofgut Harschberg, 66606 St. Wendel_

An die Staatskanzlei des Saarlandes
z. H. Herrn Ministerpräsident Peter Müller

Am Ludwigsplatz 14

66117 Saarbrücken

Sehr geehrter Ministerpräsident Müller, 

der BDOel e.V. hat in mehreren Schreiben u. a. an die Bundesminister Host Seehofer und Peer Steinbrück auf die vernichtenden Auswirkungen der Biokraftstoffbesteuerung auf die dezentralen Ölmühlen hingewiesen. Vor Inkrafttreten der Biokraftstoffbesteuerung wurden in Deutschland durch Initiative der Landwirte und deren Bereitschaft, in nachhaltige Energieerzeugung zu investieren, etwa 500 neue Ölmühlen eingerichtet. Heute sind 
ca 1.500 dezentrale Ölmühlen der verschiedensten Größen in Betrieb. Dahinter steht ein Investitionsvolumen von rund 1 Mrd. EURO. Die dezentralen Ölmühlen in Deutschland verarbeiten derzeit knapp 1 Mio. t Rapssaat. Diese Aktivitäten sind ein wertvoller Beitrag zur Stärkung der Wertschöpfung im ländlichen Raum; die dezentrale Ölerzeugung ist ein großer Schritt in Richtung der Diversifizierung und damit Sicherheit auf dem Kraftstoffsektor, außerdem ökologisch vorteilhaft. Zusätzlich stellen die dezentralen Ölmühlen Rapspreßkuchen als wertvolles Eiweißfuttermittel in der Region zur Verfügung.
Im Koalitionsvertrag hat sich die Regierung auf die Einführung des Beimischungszwangs geeinigt, der im Biokraftstoffquotengesetz geregelt wird. Von den Auswirkungen des Biokraftstoffquotengesetzes sind die dezentralen Ölmühlen ganz besonders betroffen, denn die Beimischungsquote eröffnet den dezentralen Ölmühlen keine neuen Märkte, wie allgemein politisch propagiert wird. Rapsöl als Reinkraftstoff kann man auch nicht beimischen. Auch in anderer Hinsicht weichen derzeit die politischen Vorstellungen von den Realitäten ab, wie die hier zitierten Auszüge aus der EU-Biokraftstoffrichtlinie zeigen sollen. 

Die Europäische Union setzt in einer Mitteilung der Kommission vom 8. Februar 2006 eine 
EU-Strategie für Biokraftstoffe [KOM(2006) 34 endg. - Amtsblatt C 67 vom 18.03.2006] fest. Bereits am 17. Mai 2003 ist die Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur "Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor" in Kraft getreten. Mit dieser Richtlinie wurden Richtwerte für Mindestanteile an Biokraftstoffen im Kraftstoffmarkt beschlossen. 
Die Umsetzung dieser Richtlinie soll die europaweite Markteinführung von Biokraftstoffen unterstützen, schafft damit einen neuen Absatzmarkt für landwirtschaftliche Rohstoffe und trägt zu einer weiteren Emissionsminderung, speziell im Verkehrssektor bei. In der Richtlinie werden die Verpflichtungen zur Verwendung von Biokraftstoffen und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Erzeugung von Biokraftstoffen besonders betont. 
Zitat:

„Die Kommission wird auch die in der Richtlinie zur Energiebesteuerung aus dem Jahr 2003 vorgesehenen Steuererleichterungen und die Möglichkeit der Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gewährung von steuerlichen Anreizen entsprechend der Umweltschutzleistung von Biokraftstoffen genauer prüfen. Des Weiteren wird sie die Verwendung von Biokraftstoffen in öffentlichen wie privaten Fuhrparks weiter fördern. In diesem Zusammenhang hat sie Ende 2005 eine Richtlinie für die Förderung sauberer Fahrzeuge im Straßenverkehr vorgeschlagen.“ 

=> Das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Biokraftstoffquotengesetz hat die gesamte dezentrale Ölerzeugung, sowie die Biodieselerzeugung in eine tiefe Krise getrieben. Zahlreiche Pflanzenölmühlen mussten ihren Betrieb bereits aufgeben; die Hälfte der dezentralen Ölmühlen wird bis zum Jahresende aufgeben müssen, sofern es zu keiner Änderung im aktuellen Besteuerungssystem kommt. Einer Umfrage des BDOel zufolge müsste der Abstand in den Preisen von Diesel und Pflanzenöl dauerhaft bei mindestens 30cent liegen, um Landwirte, Spediteure, aber auch Privatleute zu einer Motorenumrüstung zu motivieren. Die fachmännisch durchgeführte Motorenumrüstung z. B. kostet einen Spediteur oder landwirtschaftlichen Lohunternehmer derzeit zwischen 3 500 und 5 500 €. 

Eine stärkere Verwendung von Biokraftstoffen im Verkehrsbereich ist Teil des für die Einhaltung des Kyoto-Protokolls erforderlichen Maßnahmenpakets sowie jedes Maßnahmenpakets, mit dem weitere Verpflichtungen in dieser Hinsicht erfüllt werden sollen. Hierzu heißt es in der EU-Biokraftstoffrichtlinie:

 „In Bezug auf die Nutzung der Umweltvorteile schlägt die Kommission Maßnahmen zur Nutzung der mit den Biokraftstoffen verbundenen Vorteile hinsichtlich der Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen vor (und insbesondere die Verknüpfung dieser Vorteile mit der Förderung von Biokraftstoffen).“

· Auf den Verkehr entfallen 21 % aller Treibhausgasemissionen. Durch die nicht genutzten Pflanzenöl- und Biodieselkapazitäten geht Deutschland ein CO2-Einsparungspotential von zwischen 5 und 8 Mio. t pro Jahr verloren. Damit nicht genug: Die durch den Tanktourismus  - für grenznahe Regionen wie das Saarland ein nicht zu unterschätzendes Problem - zusätzlich entstehende CO2-Last wird von Experten auf 5 Mio t. beziffert. Durch den Einsatz von Biodiesel lassen sich trotz der Emissionen aus der Emissionskette im Vergleich zum mineralischen Diesel 54% der Klimagasemissionen einsparen; im Bereich der Verwendung von reinem Pflanzenöl liegt das Einsparungspotential sogar noch höher. Es ist jedoch bereits nach sehr kurzer Zeit festzustellen, dass der Beimischungszwang Billigimporte von Ölen aus ökologisch bedenklichen Herkünften - zum großen Teil aus Entwicklungs- und Schwellenländern – fördert und somit den Einsatz von heimischen Ressourcen überflüssig macht. 
„Zur Förderung der Erzeugung und des Vertriebs von Biokraftstoffen werden die Mitgliedstaaten und die Regionen aufgefordert, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich mit den Biokraftstoffen in Bezug für die Wirtschaftstätigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums bieten. Hierzu hat die Kommission bereits Leitlinien vorgeschlagen, und sie prüft die Möglichkeit der Einrichtung einer Ad-hoc-Reflexionsgruppe. Die Kommission wird die betreffenden Branchen der Industrie auffordern, die Gründe für die Anwendung von Verfahren, die der Einführung von Biokraftstoffen im Wege stehen, darzulegen, und sie wird das Verhalten dieser Branchen beobachten, um sicherzustellen, dass Biokraftstoffe nicht diskriminiert werden.“ 

=> Wie jüngst eine im Auftrag des BMU durchgeführte Umfrage ergeben hat, hängen an der Branche der regenerativen Energien insgesamt rund 250 000 Arbeitsplätze, knapp 10 Prozent davon entfällt auf die Produktion von Biokraftstoffen. Der Großteil dieser Arbeitsplätze ist bedroht; die meisten Ölmühlen und die Biodieselhersteller haben ihre Kapazitäten bereits auf 50% zurückgefahren.
Es ist erkennbar, dass die Einführung der Besteuerung von Pflanzenöl nicht nur fiskalisch, sondern auch umwelt- und wirtschaftspolitisch ein großer Fehler war, der im Falle des Fortbestehens einen mittelständischen Wirtschaftssektor im ländlichen Raum in kürze vernichten wird. Die Aufstockung der gesetzlich vorgeschriebenen Biokraftstoffquote ist nicht die Lösung! Der BDOel fordert daher im Sinne der Einhaltung der EU-Vorgaben aus den Jahren 2003 und 2006 eine deutlich wahrnehmbare und sektorstärkende Förderung der Biokraftstoffe:

1) Die Änderung des Koalitionsvertrags bzw. das Aussetzend er 2. Steuerstufe, wie sie jüngst von der CDU/ CSU-Fraktion propagiert wurde (13.07. 07)

2) Die Unterkompensationsfeststellung (derzeit 8 Cent Unterkompensation bei Pflanzenöl)
3) Festschreibung der Förderhöhe für Biokraftstoff (0,25Euro unter mineralischem Dieselpreis)
4) Finanzielle Unterstützung von unabhängiger technischer Beratung der Produktionsbetriebe und bei der Einführung eines einheitlichen Qualitätsmanagementsystems für die dezentrale Pflanzenölerzeugung

5) Förderung von Forschung und Entwicklung zur Optimierung der Biokraftstoffstrategie und zur Fortentwicklung der Motoren

6) Eine Fortführung der staatlichen Finanzierung der Biokraftstoffberatung für die Landwirtschaft auch nach Ende des Jahrs 2008

7) Die Umsetzung der vom Bundestag geforderten Nachhaltigkeitsverordnung für Pflanzenöle bis spätestens September
8) Eine Steuerbefreiung nicht nur der Landwirtschaft sondern auch des öffentlichen Nahverkehrs sowie anderer umweltsensibler Bereiche
9) Das Verbot von Biokraftstoffen aus dem Hydrotreating-Verfahren.

10) Die stärkere Einbeziehung der dezentralen Ölerzeugung in politische Entscheidungsprozesse

11) Der öffentlich geförderte Ausbau eines bundesweiten Tankstellennetzes
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Müller, wir möchten Sie daher ersuchen, dem CDU-Präsidium die bedrohliche Situation der dezentralen Ölmühlen und des gesamten Biokraftstoffsektors zu unterbreiten und die geforderten Gegenmaßnahmen bei der Bundesregierung vorzubringen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Hell
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